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§ 171 StVG Zwecke der
Unterbringung

 StVG - Strafvollzugsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.03.2025

§ 171.

Die Unterbringung in einer Anstalt für gefährliche Rückfallstäter soll die Untergebrachten davon abhalten, schädlichen

Neigungen nachzugehen, und ihnen zu einer rechtscha3enen und den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens

angepaßten Lebenseinstellung verhelfen.
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